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Milliarden für die E-Mobilität 
Förderung mitnehmen und schlaue Datenverarbeitung

Frische Brise  
ins Meeting

Gemeinsam anders besser machen
Design-Thinking

Einkommensteuererklärung
außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Natur

Wenn Sie globale Ziele wie den Jahresumsatz geplant 
haben, ergeben sich daraus auch die unterjährigen Teil-
schritte, die Ihnen bei der Überwachung und Orientie-
rung helfen. Je nach Art und Branche Ihres Unternehmens 
wissen Sie so, dass Sie beispielsweise nach dem ersten 
Quartal ein Viertel des Jahresziels oder nach Ihrer Haupt-
saison etwa 70 Prozent Ihres Jahresziels erreicht haben 
sollten. Auch hierbei können vergangene Geschäftsjahre 
wichtige Aufschlüsse o� enbaren.

Bei einer signi� kanten Abweichung von den Planwerten, 
können Sie entweder auf ein Wunder ho� en oder Ge-
genmaßnahmen ergreifen. Auch hier ist Ihre Planung 
eine Hilfe. Sie zeigt Ihnen die größten Kostenpotentiale 
und so den Weg für Einsparungen oder den Bedarf an 
Finanzierung.

Persönliche Unterstützung 

Als Kanzlei sorgen wir dafür, dass Ihnen der Überblick 
nicht abhanden kommt. Neben der auf Monatsbasis auf-

geschlüsselten Jahresplanung erhalten Sie unterjährig 
regelmäßig aktuelle Zahlen: Unsere so genannte 1Blick-
BWA stellt Ihnen auf zwei Seiten optisch ansprechend alle 
wichtigen Kennzahlen gra� sch dar. Eine reguläre BWA für 
alle buchhalterischen Details gibts es selbstverständlich 
zusätzlich dazu. Und mit unserem regelmäßigen Control-
ling-Report haben Sie den Überblick über Ihre individuell 
ausgewählten Kennzahlen und Kostenstellen.

Bleibt noch die Frage, wann eine Jahresplanung ange-
gangen werden sollte. Für unsere Kanzlei warten wir stets 
das Ende des Geschäftsjahres ab, um eine zuverlässige 
Planung aufzustellen. Wenn Sie aber erstmalig eine Jah-
resplanung erwägen, ist jeder Zeitpunkt geeignet. Der 
Anfang wäre ein Gespräch. Und vielleicht können wir 
Sie überzeugen, dass eine Prognose nicht schwierig sein 
muss, selbst wenn sie Ihre eigene Zukunft betri� t.

  alt consulting

Fortsetzung "Gezielter irren"

Sehr v� ehrte Mandanten und Geschäfts� eunde, 
wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, was wir insbesondere 
unseren geschätzten Kunden zu verdanken haben. Das Bewährte zu erhal-
ten und das Neue zu versuchen – darin sehen wir den Erfolg unserer bis-
herigen Zusammenarbeit, die wir sehr wertschätzen. Die digitale Transfor-
mation wird uns zusammen auch im Jahr 2019 begleiten und erö� net im 
Bereich der Prozesse des Rechnungswesens vielfach Erleichterungen für 
Ihre internen Abläufe. Gerne sind wir an Ihrer Seite, wenn es um Planung 
und Umsetzung geht! 

Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Vorhaben für das kommende Jahr gut gelin-
gen und dass Sie Zeit � nden für die Dinge, die Ihnen wichtig sind.

Auf gute Zusammen� beit in 2019! 
W�  � euen uns!
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Aktiv Steuern wird ausschließlich für unsere Man-
danten und Geschäftspartner geschrieben. Die 
Informationen sind sorgfältig zusammengestellt 
und recherchiert, jedoch ohne Gewähr.

Liebe Mandanten, Freunde und Geschäftspartner,

Sie saßen schon mal in einem Meeting, in dem der Vortragende weder auf 
den Punkt, noch zu einem Ende kam? Wir fühlen mit Ihnen!

Mit dieser Ausgabe liefern wir Ihnen gleich zwei Artikel, wie es an diesem 
Punkt besser gehen kann. Denn schließlich dienen Meetings, Konferenzen 
und andere Veranstaltungen doch dem Austausch von Wissen und Erfah-
rungen. Daraus entstehen neue Ideen und Impulse. Gibt es etwas Bele-
benderes?

Die so genannten Unkonferenzen brechen mit dem starren Schema von 
Veranstaltungen, um die Kreativität der Teilnehmer zu heben. Mehr über 
solche Tabubrecher unter den Veranstaltungen erfahren Sie auf Seite 5. 

Auch das Design-thinking strebt danach, das Wissen von Mitarbeitern zu 
heben und zu einem kreativen Neuen zu führen. Lassen Sie sich inspirieren 
ab Seite 6.

Und wenn Sie möchten: Fühlen Sie doch mal mit uns. Nur ganz kurz. Ge-
rade lang genug, um sich diese Abkürzung auf der Zunge zergehen zu 
lassen: MwStSystRL. Spaß wird anders buchstabiert. Wir schulen uns mit 
der Änderung der – Luft holen – Mehrwertsteuersystemrichtlinie, damit 
Sie auch künftig Gutscheine bei uns umsatzsteuerlich korrekt behandelt 
wissen. Details können Sie in unseren Steuertipps nachlesen. Müssen Sie 
aber nicht. Denn dafür haben Sie ja uns.

Wir freuen uns viel mehr auf den nächsten Austausch mit Ihnen. Und dabei 
soll es um Ihre Ziele, um Ihren wirtschaftlichen Erfolg gehen. Daran haben 
wir nämlich tatsächlich Spaß – gemeinsam. 

Wir freuen uns auf unser nächstes Gespräch!

Ihr Team von alt & partner
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Prognosen gelten als schwierig, besonders wenn sie die 
Zukunft betre� en. Welche Mehrwerte bietet da also eine 
Jahresplanung, die auch nur eine Prognose ist und von 
der Realität abweichen kann? Viele: Sie quanti� ziert Ziele 
und hilft, die Teilschritte zum Erreichen der Ziele auszu-
richten. Sie gibt Überblick und Sicherheit. Und sie befreit 
Sie aus dem Chaos des Zufalls. So gehen wir bei alt consul-
ting mit unseren Mandanten eine Jahresplanung an.

Eine Jahresplanung gehört zu unseren eigenen Abläufen 
in unserer Kanzlei. Gleichzeitig unterstützen wir viele un-
serer Mandanten bei deren Planung. Andere Unterneh-
mer sind vom Nutzen einer Planung nicht überzeugt oder 
hegen Vorurteile: Da Pläne selten vollständig eingehalten 
werden können, hätten sie insgesamt keinen Wert und 
seien nur unnötige Bürokratie. Andere Unternehmer hal-
ten ihr eigenes Geschäft für nicht planbar, da zu viele ex-
terne Faktoren eine Rolle spielen. Und schließlich wissen 
Viele einfach nicht, wie eine solche Planung angegangen 
wird. Da helfen wir gern weiter.

Chaos und Zufall

Ohne Pläne sind wir dem Zufall ausgeliefert und verfallen 
in ein reines Reagieren. Unser Handeln wird dabei von äu-
ßeren Kräften bestimmt. Ein Plan ändert das. Er de� niert 
das Ziel und den Weg dorthin. Das heißt: Selbst eine gro-
be Zielsetzung ist besser, als sich dem Zufall zu überlas-
sen. Denn unsere Pläne und Ziele können wir selber be-
stimmen, den Zufall und alle äußeren Kräfte nicht. 

Sicherheit und Überblick

Es geht bei der Jahresplanung also nicht um eine Punkt-
landung auf irgendeiner Kennzahl, sondern um Orientie-
rung. Der Überblick über unsere Route von der Gegenwart 
in die Zukunft, vom Ist zum Soll gibt uns Handlungssicher-
heit. Ohne Überblick wissen wir nicht, ob uns der nächs-
te Schritt dem Ziel näher bringt oder in die Irre führt. Mit 
Planung orientieren wir uns: Eine Planung berücksichtigt 
Vergangenheitswerte (woher kommen wir?), sie zeigt uns 
die aktuelle Position (wo stehen wir jetzt?) und die Rich-
tung zum Ziel (wo wollen wir hin?).

Bevor nun Planwerte für Kennzahlen festgelegt werden, 
lohnt noch ein Blick aus der Vogelperspektive: Welche Pro-
bleme löst mein Unternehmen für die Kunden? Wo liegen 
die Stärken des Unternehmens? Diese Fragen nach dem 
Bedarf und den Potentialen dienen auch der Orientierung 
und Ausrichtung. Sie können diese Fragen zu einem Leit-
bild Ihres Unternehmens ausbauen, unsere Kanzlei ist Ih-
nen dabei gern behil� ich. Für die Jahresplanung reicht es 
aber vorläu� g, den Kernnutzen des Unternehmens stich-
wortartig festzuhalten.

Ihre persönlichen Ziele

Bis hierher ist der Ablauf gleich. Und sicher haben Sie be-
merkt, dass weder die Branche, noch individuelle Ziele 
bisher eine Rolle gespielt haben. Diese individuelle Pers-
pektive kommt jetzt ins Spiel: 

Die meisten Unternehmer haben ein gutes Bauchgefühl 
für den Ablauf ihres Geschäftsjahres, realistische Um-
satzziele und die wichtigsten Kostenfaktoren. Bei einer 
Planung wird dies schriftlich � xiert und detaillierter auf-
geschlüsselt – angepasst an Ihr Unternehmen und an Ihre 
persönlichen Ziele. Der mächtigste E� ekt dieser Planung 
ist, dass Sie den Zufall – „Schauen wir mal, was das Jahr 
bringt“ – mit einer Schätzung, einem gezielten Irrtum er-
setzen. Irrtümer lassen sich nämlich korrigieren.

Als Ihr Steuerberater können wir Sie dabei beraten. Sei 
es, dass wir die Werte aus abgeschlossenen Jahren auf 
wiederkehrende Muster untersuchen oder unsere Erfah-
rungen aus der Beratung vergleichbarer Unternehmen 
ein� ießen lassen oder Ihnen helfen, die erfolgsrelevanten 
Kennzahlen herauszuarbeiten.

Übrigens: Das Gespräch zwischen Unternehmer und 
Berater ist innerhalb einer Stunde erledigt. Im An-
schluss rechnen wir für Sie und stellen Ihnen laufend 
aktuelle Informationen bereit. 

Gezielter irren

Fortsetzung nächste Seite
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Wie eine Jahresplanung 
Ihnen hilft, Ziele zu erreichen
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Milliarden für die 
E-Mobilität
Förderung mitnehmen und schlaue 
Datenverarbeitung – was für Unternehmer 
bei der Einführung alternativer Antriebe 
besonders wichtig ist

Die Bundesregierung hat eine Förderung von Elektro- 
und Hybridautos in Milliardenhöhe beschlossen. Bei dem 
erwarteten Anstieg der Nachfrage wird auch das Thema 
Fahrtenbuchmethode wieder aktuell werden. Doch Ob-
acht: Traditionelle, digitale Fahrtenbuchsysteme sind nur 
für Verbrennungsmotoren geeignet. Alternative Antriebs-
formen nutzen eine andere Datenschnittstelle. Das ist 
auch eine Chance, denn Telematik-Systeme können mehr 
als nur ein Fahrtenbuch führen. Also Augen auf beim 
Fahrtenbuchkauf.

Da die Neuregelung auf den Zeitraum von Januar 2019 
bis Jahresende 2021 begrenzt ist, wird in naher Zukunft 
eine hohe Nachfrage bei Firmenfahrzeugen mit Elektro- 
oder Hybrid-Antrieben erwartet. Auch der Absatz von 
Dienstfahrzeugen für Freiberu� er und Selbstständige soll 
zunehmen. 

Wer einen Autokauf plant, sollte die Änderungen ken-
nen und die Digitalisierung mit bedenken. Zunächst die 
Änderungen im Überblick:

 Die geplante Regelung sieht künftig bei der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder Hybridfahr-
zeugs eine Halbierung der Bemessungsgrundlage vor. 
Demnach werden die private Nutzung eines betriebli-
chen Elektro- und Hybridfahrzeugs monatlich pauschal 
mit 1 Prozent des halbierten inländischen Bruttolisten-
preises bewertet.

 Gleiches gilt für die Ermittlung des geldwerten Vor-
teils von Privatfahrten von Arbeitnehmern, für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung.

 Die Fahrtenbuchmethode soll auch für E- und Hybrid-
fahrzeuge weiterhin zulässig sein. Die Kriterien sehen 
auch bei der Neuregelung vor, dass der Steuerp� ich-
tige den privaten Nutzungsumfang und die auf diese 
Nutzung entfallenden Aufwendungen durch Belege 
und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahr-
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ten durch das Führen eines Fahrtenbuchs nachweisen 
muss. Beim Fahrtenbucheinsatz sind die zu berücksich-
tigenden Aufwendungen (Absetzung für Abnutzung) 
zu halbieren. 

 Die Neuregelung gilt sowohl für angescha� te als auch 
gemietete oder geleaste Fahrzeuge. 

Die Fahrtenbuchmethode kann durchaus ein lohnendes 
Modell sein, um kostengünstig ein Elektro- oder Hybrid-
auto zu fahren. Entscheidet man sich für ein Fahrtenbuch, 
erleichtert ein digitales Fahrtenbuch den Aufwand und 
bietet weitere Möglichkeiten – gerade für Unternehmer, 
die mehrere Fahrzeuge im Einsatz haben.

Doch wer glaubt, bereits angescha� te, digitale Fahrten-
buchlösungen einfach in Elektro-Autos weiternutzen zu 
können, ist auf dem Holzweg. Worauf Autokäufer achten 
sollten, um auf der sicheren Seite zu sein, erfragte Aktiv 
Steuern bei Amir Roughani, Geschäftsführer von CARSYNC.

Was muss bei der Telematik-Hardware berücksichtigt 
werden, um für E- und Hybridfahrzeuge tauglich zu 
sein?

Um ganz sicher zu gehen, sollten Sie und Ihre Mandan-
ten vor der Bestellung eines digitalen Fahrtenbuchs den 
Anbieter anschreiben und explizit für das vorgesehene 
Fahrzeug anfragen. Für Mandanten mit einem Fuhrpark 
sollte der Anbieter eine antriebsunabhängige Lösung 
anbieten. Nur so ist es gewährleistet, dass mit neuen An-
triebstechnologien sie nicht mehrere Fahrtenbuchsyste-
me im Einsatz haben. CARSYNC wurde vor drei Jahren 
weiterentwickelt und kann alle Antriebsarten, einschließ-
lich E-Fahrzeuge, bedienen.

Grundsätzlich gilt, dass Anbieter mit dem OBD-Stecker 
(OBD steht für On-Board-Diagnose und ist eine Daten-
schnittstelle im Fahrzeug) und der CAN-Box (Control-
ler-Area-Network ist ebenfalls eine Datenschnittstelle im 
Fahrzeug) im Sortiment eine bessere E- und Hybridfahr-
zeug Abdeckung haben.
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Neben den Fahrtenbuchfunktionen lassen sich die Da-
ten ja vielfältig verarbeiten. Wie steht es denn da mit 
dem Datenschutz und was sind mögliche Synergieef-
fekte bei der Nutzung eines CARSYNC-Moduls?

Die Synergien in einem modularen All-In-One System 
sind sehr umfangreich. So kann zum Beispiel der RFID-
Chip für die Führerscheinkontrolle ebenfalls für die Ö� -
nung des Schlüsselschranks oder Fahrerauthenti� zierung 
bei Fahrzeugen mit mehreren Fahrern eingesetzt wer-
den. Fuhrparkanalysen zeigen Optimierungen hinsicht-
lich der richtigen Fahrzeuganzahl und möglichen Anteil 
der E-Fahrzeuge auf. Auch eine Arbeitszeiterfassung für 
P� ege- oder Servicekräfte ist abbildbar. So kann exakt 
ermittelt werden, wie lange die Fahrzeiten zum Kunden 
sind und wie lange der Einsatz vor Ort gedauert hat. Eine 
automatische Übergabe an die Reisekosten- und Gehalts-
abrechnung oder Kundenrechnungslegung ist leicht kon-
� gurierbar.

Unsere Kunden haben zu 90 Prozent mitbestimmungs-
p� ichtige Belegschaften. Dementsprechend sind unsere 
Entwicklung und Datenverarbeitung sowie das Daten-
hosting gemäß ISO 27001 und der automotive-spezi� -
schen Datenschutznorm TISAX zerti� ziert. Damit sind wir 
in Deutschland führend.

Was glauben Sie, wann sich E- und Hybridfahrzeuge � ä-
chendeckend durchgesetzt haben?

Unserer Einschätzung nach wird es ab kommendem Jahr 
einen deutlich größeren Anstieg als bisher geben. Ab 
dem Jahr 2025 werden mehr Fahrzeuge mit alternativen 
als konventionellen Antrieben zugelassen.

Vielen Dank

  beraterwerk/cb

So genannte Unkonferenzen haben sich dabei bewährt, 
Leben in Firmenveranstaltungen zu hauchen und Ideen 
freizulegen.

Firmenversammlungen und Meetings werden oft als un-
produktiv und steif empfunden. Wenn man jedoch an 
ihren Regeln dreht, kann sich das Erlebnis wenden. Die-
se verdrehten Events haben sich unter dem Oberbegri�  
„Unkonferenzen“ einen Namen gemacht. Das Schöne da-
ran: Sie eignen sich sowohl für kleine Firmen, als auch um 
Großes zu erreichen.

Als Organisator der ersten Unkonferenz gilt der Soft-
wareentwickler und Verleger Tim O‘Reilly, der mit seiner 
Arbeit das Schlagwort Web 2.0 populär gemacht hat. Er 
empfand auf Konferenzen die Ka� eepausen – also den 
nicht durchorganisierten Teil der Veranstaltung – stets als 
die produktivste Zeit.

So stellte O‘Reilly 2005 Räume, Infrastruktur und Ka� ee 
für das erste FooCamp bereit –  das Friends of O‘Reilly 
Camp. Den Inhalt des Konferenztages legten die Teilneh-
mer selbstbestimmt und spontan fest.

Frische Brise ins Meeting

Amir Roughani ist Unternehmer und Ge-
schäftsführer des 2002 in München ge-
gründeten Technologieunternehmens 
VISPIRON. Mit über 600 Mitarbeitern wird 
u. a. die Connected-Car-Lösung CARSYNC 
entwickelt. Das digitale Fahrtenbuch 
CARSYNC ist seit 2004 bei großen Flotten 
im Einsatz und bereits seit drei Jahren auch 
mit E- und Hybridfahrzeugen kompatibel. 
Es erfüllt die BMF-Anforderungen und ist von Ernst & Young zer-
ti� ziert. Von dieser etablierten Fahrtenbuchlösung können ab so-
fort auch Selbstständige, Freiberu� er und Angestellte pro� tieren. 
Aktuell nutzen rund 50.000 Fahrer CARSYNC-Module für ihre Fahr-
zeug- und Fuhrparkdigitalisierung.                            www.vispiron.de

Brutto-Listenpreis:  ................................................  87.800 €
Eigentumsmodell:  ......................................................... Kauf
Jahresfahrleistung:  ...........................................  25.000 km
Privatanteil:  .....................................................................  35 %
Afa (8 Jahre):  ............................................................ 10.975 €
Stromkosten (Elektro):  ............................................1.150 €
Spritkosten (Verbrenner):  ...................................  2.875 €
Sonstige Kosten (inkl. CARSYNC):  ...................  3.000 €

Wie unser folgendes Beispiel zeigt, ist die Fahrtenbuchme-
thode weiterhin oft im Vorteil:

 Pauschal Fahrtenbuch

VERBRENNER   10.536   5.897
   €/JAHR   €/JAHR

ELEKTRO   5.268   3.373
   €/JAHR   €/JAHR
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Unter dem Titel Barcamp wird diese Organisationsform 
heute vielerorts aufgegri� en. Es gibt keinen Vortragsplan, 
es gibt noch nicht mal festgelegte Rollen wie Zuhörer 
oder Vortragender. Wer vortragen will, stellt zu Beginn 
den versammelten Teilnehmern sein Thema vor. Interes-
senten schließen sich den so genannten Sessions an. Ort 
und Zeit werden festgelegt. Los geht‘s. Am Ende des Ta-
ges tragen Teilnehmer der Sessions ihre Ergebnisse dann 
dem wieder versammelten Plenum vor.

„Es ist erstaunlich, welche Kreativität die Teilnehmer ent-
wickeln, obwohl ihnen niemand sagt, was sie genau tun 
sollen. Und anschließend berichten sie oft von einem 
ansteckenden Enthusiasmus und befruchtenden Gesprä-
chen“, sagt Judith Klups. Die Inhaberin der HR-Agentur 
Zukunftsagenten moderiert häu� g solche Events, die un-
ter dem Stichwort „Neue Arbeit“ gehandelt werden. Sie 
sagt aber auch: „Ich bin kein Fan einer bestimmten Ver-
anstaltungsform, sondern ermutige meine Kunden, die 
Form dem Ziel unterzuordnen.“

Wenn es nur darum geht, die Marschrichtung bekannt 
zu geben, ist die gute alte Betriebsversammlung durch-
aus eine geeignete Veranstaltungsform. Ansprache der 
Geschäftsleitung, Totengedenken, Rede des Betriebsrats, 
Häppchen und huschusch zurück an die Arbeit.

„Wer aber das Wissen und die Kreativität der Mitarbeiter 
nutzbar machen möchte, hat viele weitere Veranstal-
tungsformen zur Auswahl“, sagt Klups. Wer aus Empfän-
gern einer Botschaft Mitsprecher in der Sache macht, 
wertet ihrer Meinung nach die Mitarbeiter auf. Zum Ge-
winn aller. Voraussetzung dafür ist aufrichtiges Interesse 
an einem Austausch.

Eine klassische Betriebsversammlung kann etwa auch als 
so genanntes Town-hall-meeting organisiert werden. Da-
bei stellen sich die Redner, die Geschäftsleitung anschlie-
ßend den Fragen der Teilnehmer. So funktionieren oft 
Gemeinderatssitzungen in amerikanischen Rathäusern 
– daher der Name.

Bei den so genannten Fishbowl-Diskussionen lässt ein 
kleines Expertengremium einfach Stühle frei und 
lädt Interessenten zu einer Diskussion, zu Fra-
ge und Antwort. Der deutsche Name dafür 
wäre „Gold� schglas-Diskussion“, ein neu-
er Fisch wird dabei mit ins sprichwörtli-
che Glas gesetzt.

Die Veranstaltungsform Marktplatz 
braucht keine Übersetzung und ist ebenso 
einfach erklärt: Anstatt alle Themen vor ver-
sammelter Mannschaft durchzukauen, werden sie 
nur vorgestellt und an kleinen „Marktständen“ mit den 
denjenigen diskutiert, die dabei mitsprechen möchten.

Und das Barcamp? Unter welchem Thema steht es eigent-
lich? „Das Thema ergibt sich einerseits durch Vorgaben 
der Organisatoren“, sagt Klups, „und andererseits durch 
die Eigendynamik der Teilnehmer und das können ganz 
unterschiedliche Gruppen sein: nur das Führungsteam 
oder aber alle Mitarbeiter bis runter zu den Reinigungs-
kräften, aber genauso Kunden oder Lieferanten.“

Und welche Veranstaltungsform ist nun die richtige? 
Entscheidend sei das Ziel. „Geht es darum, gewünsch-
te Ergebnisse auszuarbeiten oder ergebniso� en Ideen 
zu generieren?“, fragt Klups exemplarisch. In ersten Fall 
sind mehr Vorgaben der Organisatoren hilfreich, sowohl 
was Themen als auch Führung der Veranstaltung angeht. 
„Dann rate ich meist zu Workshops, in denen Ablauf und 
Methoden vorgegeben sind“, sagt sie. „Ein Barcamp zeigt 
weniger konkrete Ergebnisse, punktet aber oft mit einem 
Strauß an Ideen, der selbst die Teilnehmer überrascht.“

Alle Formen lassen sich durchaus in Eigenregie und mit 
den eigenen Mitarbeitern umsetzen. „Eine professionelle 
Begleitung durch Moderatoren kann beim ersten Durch-
lauf hilfreich sein“, sagt Klups. „Sie ist aber keine Voraus-
setzung für den Erfolg. Der entscheidet sich anhand der 
Dialogbereitschaft.“

  beraterwerk/cb
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Judith Klups ist Mit-Gründerin und Partnerin bei der Zukunfts-
agenten GmbH, wo sie Expertin für Neue Arbeit ist. Ihre Stärke ist, 
Menschen und Organisationen da abzuholen, wo sie gerade ste-
hen, sie zu alternativen und innovativen Gedanken zu ermutigen 
und sowohl ambitionierte wie realistische Maßnahmen anzusto-
ßen und zu begleiten.                                www.zukunfts-agenten.com
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Design-Thinking ist eine Innovationsmethode, die Betei-
ligte unterschiedlicher Disziplinen in einem die Kreativi-
tät fördernden Raum zusammenbringt. In der Wirtschaft 
hat diese Methode viele Freunde gewonnen, weil sie Er-
gebnisse verspricht, die weit über den Möglichkeiten der 
einzelnen Teammitgliedern liegen und dabei auch noch 
Spaß macht.

Wie der Name schon verrät, lehnt sich Design-Thinking 
eng an den Arbeitsprozess von Designern an. Sie drehen 
und wenden ihr Produkt immer wieder, beobachten seine 
Benutzung, verbessern und verfeinern es. Bis es in Hän-
den der Nutzer ho� entlich selbsterklärend seine Funktion 
erfüllt und dabei vielleicht sogar Freude auslöst.

Zentral für das Design-Thinking ist dabei zweierlei: Im 
Prozess sind es die kollaborative Kreativität von Teams un-
terschiedlich quali� zierter Menschen und die wiederholte 
Prüfung des bisher Erreichten. Im Ergebnis ist es die von 
Anfang an mit bedachte Sicht des Nutzers – die Lösung 
soll bestechen.

Zu den Pionieren des Design-Thinking zählen die Ame-
rikaner Terry Winograd (Informatiker) und David Kelley 
(Ingenieur). In Deutschland wird das Konzept  seit 2005 
am Hasso Plattner Institute of Design und der Münchener 
Master School der Macromedia Hochschule für Medien 
und Kommunikation erforscht und umgesetzt.

Kein Arbeitskreis kann das menschliche Genie ersetzen 
oder erreichen. Aber das Design-Thinking verspricht, ge-
meinsam mehr zu erreichen, als es einem gewöhnlichen 
Einzelkämpfer möglich ist. Design-Thinking-Expertin Ing-
rid Gerstbach fragt sogar, ob das kreative Genie überhaupt 

notwendig ist oder ob wir uns mit falschen Vorstellungen 
vom Genius nicht den Weg zur Kreativität verstellen.

THESE: DAS KREATIVE 
ENIE EXISTIERT NICHT

Ein Beitrag der Design-Thinking Expertin 
Ingrid Gerstbach über Kreativität und Innovation

Die Geschichte der Schöpfung, Er� ndung und Entde-
ckung wird seit Jahrhunderten genährt von verschiede-
nen „Kreativitätsmythen“: Unzählige Erzählungen be-
richten davon, dass die kreative Brillanz die Domäne von 
wenigen Menschen sei. Ein Glaubenssatz, der schadet, 
denn um kreative Lösungen zu entwickeln, müssen wir 
der eigenen Kreativität vertrauen, hartnäckig auf ein Ziel 
hinarbeiten, ohne uns von der Angst vor dem Scheitern 
abbringen zu lassen. Der Versuch, die Zukunft zu kennen, 
bevor man sich entschließt, einen Versuch zu wagen, ist 
eine gute Ausrede, um letztlich nichts zu tun. 

Die Wahrheit über Genies

Die meisten glauben, dass der Schöpfungsprozess so aus-
sieht, wie Mozart ihn in einem Brief 1815 beschrieben hat:

„Wenn ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Rei-
sen im Wagen, oder nach guter Mahlzeit beym Spazieren, 
und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann: da kommen 
mir die Gedanken stromweis und am besten. Woher und wie, 
das weiss ich nicht, kann auch nichts dazu.“

Gemeinsam 
anders besser 
machen 
Design-Thinking: 
Der Beitrag von Designern 
zu Problemlösungen
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Der Brief o� enbart, dass Mozarts Sinfonien als Schöpfun-
gen seiner Phantasie einfach aus dem Nichts erschienen. 
Aber Jahrzehnte nach Verö� entlichung dieses Schreibens 
bewies Mozarts Biograph, dass dieser Brief nichts anderes 
als eine Fälschung ist. In seinen echten Briefen an seine 
Familie beschrieb Mozart, wie oft er seine Kompositionen 
revidierte, noch öfters feststeckte und ohne ein Klavier 
und Cembalo nicht fähig war, zu komponieren.

Und trotzdem halten sich Mythen wie diese hartnäckig. 
Sehen wir uns noch andere Mythen an:

MYTHOS NR. 1: Genies sind mürrische Einzelgänger

Die Wahrheit: Genies schätzen Zeiten der Einsamkeit, 
aber sie wechseln zwischen diesen und geselligen Mo-
menten. Angeblich verbrachte der schottische Philosoph 
David Hume Wochen in seinem Arbeitszimmer, um dort 
zu lesen und nachzudenken. Anschließend tauchte er in 
Kneipen auf, um seine ausgebrüteten Gedanken mit an-
deren zu teilen und zu diskutieren. 

Kreative Menschen re� ektieren ihre Gedanken mit Gleich-
gesinnten: Freud hatte seinen Mittwochskreis, Einstein 
die Olympia-Akademie und die französischen Impressi-
onisten hielten wöchentliche Tre� en ab. Eine Studie un-
tersuchte die zwischenmenschlichen Beziehungen von 
etwa 2.000 Wissenschaftlern. Das Ergebnis: Je größer die 
Gruppe der Wissenschaftler ist, desto mehr Interaktionen 
mit anderen bedeutenden Wissenschaftlern � nden statt.

MYTHOS NR. 2:  Genies werden als solche geboren

Im Jahr 1869 verö� entlichte der Brite Francis Galton sein 
Buch „Hereditary Genius“. Darin argumentierte er, dass 
Genie einzig durch die Genetik bestimmt werde. Die 
Wahrheit ist jedoch, dass Genetik ein Teil der Mischung 
ist – aber eben nur ein Teil. Es spielen noch ganz andere 
Faktoren mit wie Beharrlichkeit, Risikobewusstsein, Neu-
gierde und O� enheit für Neues. Genie ist harte Arbeit 
und richtige Haltung. Das zeigte auch eine andere Studie, 
die erfolgreiche junger Musiker genauer unter die Lupe 
nahm. Dabei wurde herausgefunden, dass nicht die An-
zahl der Übungsstunden den Erfolg bestimmte, sondern 
die Beharrlichkeit der Schüler.

MYTHOSNR.3: Genies sind schlauer als der Rest von uns

Das Wort Genie stammt aus dem Französischen und be-
deutet so viel wie erzeugende Kraft. Gemeint ist eine Per-
son mit überragender schöpferischer Geisteskraft.
Beim kreativen Genie geht es aber weniger um Intelli-
genz als vielmehr um den Weitblick. Ein Genie umfasst 
die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln, die neu, überraschend 
und wertvoll sind. Natürlich hilft eine gewisse Intelligenz. 
Aber es braucht kein enzyklopädisches Wissen oder be-
eindruckende Bildung. Viele sogenannte Genies haben 

entweder die Schule abgebrochen oder waren nur mit-
telmäßige Schüler. Das wahre Genie beruht nicht auf an-
gehäuftem Wissen, sondern auf der Fähigkeit, Verständ-
nissprünge zu machen, die andere nicht können. Es geht 
nicht um besserwissen, sondern um ausprobieren und 
anders kombinieren.

MYTHOS NR. 4:  Genies sind selten

Wir neigen dazu, Genies als das eine Art intellektuelles 
Äquivalent von Sternschnuppen zu sehen: selten und zu-
fällig. Genies sind aber weniger Sternschnuppen, als viel-
mehr Blumen, die ein natürliches Ergebnis einer kreativen 
Ökologie sind. Genies treten zumeist in Gruppierungen 
auf. Gewisse Orte zu bestimmten Zeiten bringen brillan-
te Köpfe zusammen, die gemeinsam gute Ideen haben. 
Denken Sie an das antike Athen oder das moderne Silicon 
Valley: Die Dichte des urbanen Umfelds fördert die Krea-
tivität. Gerade in Städten herrscht ein hohes Maß an To-
leranz und O� enheit für Neues. Wie Platon sagte: „Was in 
einem Land geehrt wird, wird dort kultiviert werden.“

FAZIT

Wir neigen dazu, Kreativität und Innovation zu romanti-
sieren. Wir denken an auserwählte Menschen, die sich 
vom Rest von uns unterscheiden. Wir gehen davon aus, 
dass Personen wie Albert Einstein, Mozart oder Marie Cu-
rie einzigartig sind. Dass sie einen magischen, mystischen 
Prozess folgen, der normalen Menschen vorenthalten ist. 
Dabei ist Kreativität kein einzelner Moment der Inspira-
tion, sondern ein langwieriger Prozess voller Ausdauer. 
Kreativität steckt einfach in jedem von uns und ist ange-
boren. Einige von uns können sicherlich gewisse Dinge 
besser als andere. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle alles 
scha� en können, wenn wir wollen. Wir müssen uns nur 
daran erinnern, dass der kreative Prozess viele Schritte 
und Versuche erfordert.

  Ingrid Gerstbach

Dem Kunden verp� ichtet
Mit Empathie und Kreativität 
Emotionen scha� en

Sind wir mittlerweile so sehr von immer neueren, besseren, schnelleren Tools und 
Arbeitsweisen besessen, dass die tatsächlichen Kundenbedürfnisse aus dem Fokus 
geraten? Oft hat es genau diesen Anschein. Aber: ohne Kunden keine Unterneh-
men – da können die technischen Features noch so grandios sein. Wie scha� en es 
also Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kunden 
begeistern? Der Schlüssel heißt emotionale Bindung. Nur Unternehmen, die auf 
emotionaler Ebene mit dem Kunden in Kontakt treten und heraus� nden, was den 
Kunden bewegt, welche Sorgen und Ängste er hat und wie diese zu lösen sind, kön-
nen Produkte und Services entwickeln, die angenommen werden. Design-Thin-
king-Queen Ingrid Gerstbach nimmt den Leser in ihrem neuen Buch „Dem Kunden 
verp� ichtet“ an die Hand und führt ihn durch den Prozess der Kundenbindung 
durch Empathie: Mit innovativem Denken, praxisnahen Beispielen und einer völlig 
neuen Sichtweise auf Prozesse, Produkte und Dienstleistungen.

https://gerstbach-designthinking.com/

Gemeinsam 
anders besser 
machen 
Design-Thinking: 
Der Beitrag von Designern 
zu Problemlösungen
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Einkommensteuererklärung
Beispiele außergewöhnlicher Belastungen allgemeiner Natur

Mit den außergewöhnlichen Belastungen (agB, § 33 EStG) werden im deutschen Steuerrecht Härtefälle abgefedert. Zum 
Beispiel weil Sie hohe Krankheitskosten, Unterhalt oder P� egekosten für sich oder ein Familienmitglied zu tragen haben. 
Diese Kosten lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen zum Teil in der Steuererklärung geltend machen. Dahinter 
steht der Gerechtigkeits-Grundsatz, dass Bürger nach ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden sollen. Steuern min-
dern die Kosten jedoch erst dann, wenn die Ausgaben höher als die zumutbare Belastung sind. Werden Kosten durch 
Versicherungen und/oder Krankenkassen übernommen, sind diese Beträge abzuziehen. Diese Grenze wird individuell 
berechnet und hängt vom persönlichen Einkommen, Familienstand und der Kinderanzahl ab. 

Lassen sich Krankheitskosten zeitlich steuern, wie z.B. 
eine Augen-OP oder die neue Brille, kann es sich steuer-
lich lohnen, alle Kosten in einem Jahr zu bündeln, um den 
zumutbaren Eigenanteil zu überschreiten. 

Handwerkerkosten, haushaltsnahe Dienstleistungen so-
wie das Thema Unterhalt/P� ege hatten wir bereits in vor-
herigen Ausgaben von Aktiv Steuern behandelt. Bringen 
Sie auch hier im Zweifelsfall alle Rechnungen/Belege mit.
Steuermindernde außergewöhnliche Belastungen sind 
sehr vielfältig und unterschiedlich. Fragen Sie im Zwei-
felsfall nach!  

Der BFH hat bereits 2017 entschieden, dass die außerge-
wöhnlichen Belastungen (agB) stufenweise berechnet 
werden müssen. Die Finanzämter prüfen nunmehr auto-
matisch Fälle aus der Vergangenheit, in denen agB´s in der 

KRANKHEITSKOSTEN/KRANKENHAUSKOSTEN *

BEERDIGUNGSKOSTEN / BESTATTUNGSKOSTEN **

UNWETTER- UND HOCHWASSERSCH DEN

WIEDERBESCHAFFUNG VON KLEIDUNG UND 

HAUSRAT NACH UNWETTER, HOCHWASSER, BRAND 

ASBEST- ODER HAUSSCHWAMMSANIERUNGEN  

PROZESSKOSTEN ***

außergewöhnliche Belastungen

1

2

3

4

5

6

**
Im engeren Sinne, sofern d ie Aufwendungen f r d ie 

Bestattung eines nahen Angeh rigen nicht oder nicht in 

voller H he aus dem Nachlass oder den Leistungen einer 

Versicherung gedeckt werden. Ansetzbar sind: Trauer-

drucksachen; Blumenschmuck, Sarg , Erwerb der Grab-

st tte und berf hrung. Sorgen Sie zu Lebzeiten f r Ihre 

eigene Beerd igung vor, wie z.B. durch Ankauf einer Grab -

st tte, s ind d ie Kosten mangels Zwangsl ufigkeit nicht 

absetzbar.

***
Prozesskosten-Ausgaben nur noch in sehr eingeschr nk-

ten Grenzen. Es muss sich um Aufwendungen handeln, 

ohne d ie der Steuerpfli chtige Gefahr liefe, 
seine Existenz-

grundlage zu verlieren.

Vielen Dank 
für die angenehme  Zusammenarbeit sowie für das uns 
entgegen gebrachte Vertrauen. Wir freuen uns, Sie auch 

in 2019 umfassend und kompetent beraten zu dürfen.

Im engeren Sinne, sofern d ie Aufwendungen f r d ie 

*
- Arztkosten, soweit sie nicht von der Krankenkasse bernommen werden
- Fahrtkosten zu rzten und Therapien- Zuzahlungen auf Med ikamente
- Eigenanteil ambulante und station re Behandlungen- Brille, Zahnersatz, H rger te, Kontaktlinsen etc.- Alternative Behandlungsmethoden, sofern sie durch einen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen- Massagen, sofern durch einen Arzt/Heilpraktiker verordnet - Kurkosten, sofern amts rztliches oder vergleichbares Attest vorliegt

- Augenoperationen, d ie eine Fehlsichtigkeit korrig ieren (Refraktive Chirurg ie)
- Kosten der k nstlichen Befruchtung (IUI, IVF oder ICSI) nach Erstattung durch Krankenkasse- Kosmetische Operationen nur nach medizinischer Ind ikation

Unser Tipp:

Erklärung geltend gemacht wurden. Ein gesonderter An-
trag ist hierfür nicht erforderlich. Viele erhalten dadurch 
eine kleine Steuererstattung.

  beratewerk/ab
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Günstigere Krankenversicherung für 
Selbstständige

Mit dem Versichertenentlastungsgesetz stehen drei Än-
derungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) an. Gering verdienende Selbstständige pro� tieren 
künftig von einem halbierten Mindestbeitrag in Höhe 
von 171 Euro und können sich so günstiger versichern 
als bisher. Ferner sollen die Krankenkassen die Mitglied-
schaft von „Karteileichen“ von sich aus beenden. Bislang 
wurden Mitglieder, die nicht erreichbar waren, keine Bei-
träge zahlten und sich nicht von sich aus abmeldeten 
zum Höchstbetrag weiterversichert. Dadurch wurden oft 
Beitragsschulden angehäuft. Nun sollen die Kassen sol-
che Mitglieder ohne deren Zutun aus der Versicherung 
entlassen können. Und drittens soll der Zusatzbeitrag, der 
bisher nur von den Versicherten getragen wird, künftig 
wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern gezahlt werden. Das Gesetz soll zum 1. Januar 
2019 in Kraft treten.

Gutscheine und die Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerlich können Gutscheine kompliziert sein. 
Um europaweit mehr Einheit und Übersicht zu scha� en, 
hat die Europäische Union nun die Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie (MwStSystRL) geändert. So werden die Be-
gri� e Einzweck- und Mehrzweck-Gutschein gesetzlich 
festgeschrieben. Vereinfacht gesagt, besteht der Unter-
schied zwischen diesen Gutscheinen in ihrer Bestimmt-
heit: Ein Einzweck-Gutschein legt genau fest, worauf er 
sich bezieht – etwa Produkt/Dienstleistung, fällige Mehr-
wertsteuer, Lieferant, Empfänger. Bei der Ausgabe von 
Einzweck-Gutscheinen ist daher künftig eine Endrech-
nung und keine Vorausrechnung/Anzahlung zu erstel-
len. Es wird � ktiv davon ausgegangen, dass bei Überga-

be des Gutschein die Leistung ausgeführt wird. Bei den 
Mehrzweck-Gutscheinen ist die Verwendung nicht genau 
festgelegt. Sie können zum Beispiel bei unterschiedlichen 
Unternehmen eingelöst werden. Daher ist der Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe weiterhin umsatzsteuerlich irrelevant. Erst 
bei Einlösung des Gutscheins kommt es zur Besteuerung.

Nachzahlungszinsen nun doch verfas-
sungswidrig? 

Der Bundes� nanzhof hat nun für Zeiträume ab 2012 
auch bei Aussetzungszinsen erhebliche Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit des geltenden gesetzlichen Zins-
satzes von 6 % p.a. geäußert. Damit bestehen nun für 
Nachzahlungszinsen ab 2015 und Aussetzungszinsen ab 
2012 erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des 
Zinssatzes. Steuerp� ichtige, die bis zur Entscheidung des 
BVerfG Bescheide über Nach- oder Aussetzungszinsen er-
halten, sollten daher in Erwägung ziehen, ebenfalls eine 
Aussetzung der Vollziehung für die Zinsen zu beantragen. 
Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass bei Er-
folgslosigkeit oder ablehnender Entscheidung des BVerfG 
der hohe Zinssatz von 6 % p.a. zu zahlen ist.

44 € Sachbezug

Sachbezüge sind ein beliebter Weg, Mitarbeitern steuer-
frei etwas zuzustecken. Die Steuerfreiheit gilt aber nur, 
wenn diese Zuwendungen unterhalb des Wertes von 44 
Euro pro Monat und Mitarbeiter bleiben. Soweit nichts 
Neues, aber: Mit dem zunehmenden Internetversand-
handel lassen Arbeitgeber ihre Zuwendungen ihren An-
gestellten oft direkt nach Hause liefern. Und falls dabei 
Versandkosten anfallen, sind sie nach Urteil des Bundes� -
nanzhofs (vom 6.6.2018, VI R 32/16) in die Berechnung der 
Freigrenze einzubeziehen.

Achtung beim Mindestlohn!!!

Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab 01. Januar 
2019 auf 9,19 Euro/Stunde.  Bei Rückfragen 
zur Gehaltsabrechnung stehen wir gerne 
zur Verfügung! 

  beratewerk/cb/mzb

Finanzen + Steuern
für Privatpersonen
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Sonderabschreibungen für 
Mietwohnungsbau

Befristete Sonderabschreibungen sollen Anreize zum 
Neubau von Mietwohnungen setzen. Das sieht der Ent-
wurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus vor. Bis zu fünf Prozent pro Jahr 
können Bauherren zusätzlich zur linearen Abschreibung 
absetzen. Vorausgesetzt, dass die Anscha� ungs- oder 
Herstellungskosten unter 3.000 Euro pro Quadratmeter 
liegen und dass die Wohnung im Jahr der Herstellung und 
den folgenden neun Jahren vermietet wird. Die Sonder-
abschreibung gilt nicht nur für Neubauten, sondern für 
Maßnahmen zur Scha� ung neuer Wohnungen in beste-
henden Gebäuden. Die Maßnahme soll bis zum Ende des 
Jahres 2021 befristet werden.

Verkauf von Champions-League-Tickets

Das Finanzgericht Baden Württemberg hat entschieden, 
dass ein Gewinn aus dem Verkauf kontingentierter und 
damit hochpreisiger Eintrittskarten nicht einkommen-
steuerbar ist.

Ein Ehepaar hatte zwei Eintrittskarten für das Finale der 
Champions-League 2015 in Berlin zugelost bekommen. 
Sie veräußerten diese über eine Ticketplattform im Inter-
net, nachdem feststand, dass keine deutsche Mannschaft 
das Finale erreicht hatte. Aus dem Verkauf erzielten sie ei-
nen Gewinn von 2.500 Euro. Das Finanzamt wollte diesen 
Gewinn als privates Veräußerungsgeschäft besteuern.

Allerdings – die Sache ist noch nicht endgültig entschie-
den, sie liegt aktuell beim Bundes� nanzhof. 

Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete 
möblierter Wohnungen

Eine Wohnungsmiete muss mindestens 66 % der orts-
üblichen Marktmiete betragen, um als voll entgeltliche 
Vermietung anerkannt zu werden. Liegt die vereinbar-
te Miete darunter, können Vermieter entstandene Wer-
bungskosten nur anteilig geltend machen.

Wird eine Wohnung möbliert oder teilmöbliert vermietet, 
kann es zur Ermittlung der Marktmiete erforderlich sein, 
für die Möblierung einen Zuschlag zu berücksichtigen.

Der Bundes� nanzhof stellte hierzu folgende Grundsätze 
auf:

 Lässt sich zum Zuschlag für Möblierung aus dem Miet-
spiegel nichts entnehmen, ist ein am Markt realisierba-
rer Möblierungszuschlag zu berücksichtigen.

 Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf die ortsübliche 
Marktmiete ohne Möblierung abgestellt. Ein Möblie-
rungszuschlag, der auf Grundlage der linearen AfA er-
mittelt wird, kommt nicht in Betracht. Ebenso wenig 
zulässig ist ein prozentualer Mietrenditeaufschlag.

Neue Rechengrößen in der 
Sozialversicherung

Im Oktober hat die Regierung die Sozialversicherungsre-
chengrößen für 2019 festgelegt. Diese Werte sind für die 
Berechnung vieler Werte und Beiträge in der Sozialversi-
cherung wichtig. Die Bezugsgröße erhöht sich auf 3.115 
Euro im Westen und 2.870 Euro im Osten. Die Beitragsbe-
messungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
steigt auf 6.700 Euro pro Monat im Westen und im Osten 
auf 6.150 Euro. Für Ost und West einheitlich gelten künftig 
diese Werte: 60.750 Euro Versicherungsp� ichtgrenze in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresarbeitsent-
geltgrenze) und 54.450 Euro Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

  beraterwerk/mzb/cb

Finanzen + Steuern
für Unternehmen
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Aktiv Steuern wird ausschließlich für unsere Man-
danten und Geschäftspartner geschrieben. Die 
Informationen sind sorgfältig zusammengestellt 
und recherchiert, jedoch ohne Gewähr.

Liebe Mandanten, Freunde und Geschäftspartner,

Sie saßen schon mal in einem Meeting, in dem der Vortragende weder auf 
den Punkt, noch zu einem Ende kam? Wir fühlen mit Ihnen!

Mit dieser Ausgabe liefern wir Ihnen gleich zwei Artikel, wie es an diesem 
Punkt besser gehen kann. Denn schließlich dienen Meetings, Konferenzen 
und andere Veranstaltungen doch dem Austausch von Wissen und Erfah-
rungen. Daraus entstehen neue Ideen und Impulse. Gibt es etwas Bele-
benderes?

Die so genannten Unkonferenzen brechen mit dem starren Schema von 
Veranstaltungen, um die Kreativität der Teilnehmer zu heben. Mehr über 
solche Tabubrecher unter den Veranstaltungen erfahren Sie auf Seite 5. 

Auch das Design-thinking strebt danach, das Wissen von Mitarbeitern zu 
heben und zu einem kreativen Neuen zu führen. Lassen Sie sich inspirieren 
ab Seite 6.

Und wenn Sie möchten: Fühlen Sie doch mal mit uns. Nur ganz kurz. Ge-
rade lang genug, um sich diese Abkürzung auf der Zunge zergehen zu 
lassen: MwStSystRL. Spaß wird anders buchstabiert. Wir schulen uns mit 
der Änderung der – Luft holen – Mehrwertsteuersystemrichtlinie, damit 
Sie auch künftig Gutscheine bei uns umsatzsteuerlich korrekt behandelt 
wissen. Details können Sie in unseren Steuertipps nachlesen. Müssen Sie 
aber nicht. Denn dafür haben Sie ja uns.

Wir freuen uns viel mehr auf den nächsten Austausch mit Ihnen. Und dabei 
soll es um Ihre Ziele, um Ihren wirtschaftlichen Erfolg gehen. Daran haben 
wir nämlich tatsächlich Spaß – gemeinsam. 

Wir freuen uns auf unser nächstes Gespräch!

Ihr Team von alt & partner
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Prognosen gelten als schwierig, besonders wenn sie die 
Zukunft betre� en. Welche Mehrwerte bietet da also eine 
Jahresplanung, die auch nur eine Prognose ist und von 
der Realität abweichen kann? Viele: Sie quanti� ziert Ziele 
und hilft, die Teilschritte zum Erreichen der Ziele auszu-
richten. Sie gibt Überblick und Sicherheit. Und sie befreit 
Sie aus dem Chaos des Zufalls. So gehen wir bei alt consul-
ting mit unseren Mandanten eine Jahresplanung an.

Eine Jahresplanung gehört zu unseren eigenen Abläufen 
in unserer Kanzlei. Gleichzeitig unterstützen wir viele un-
serer Mandanten bei deren Planung. Andere Unterneh-
mer sind vom Nutzen einer Planung nicht überzeugt oder 
hegen Vorurteile: Da Pläne selten vollständig eingehalten 
werden können, hätten sie insgesamt keinen Wert und 
seien nur unnötige Bürokratie. Andere Unternehmer hal-
ten ihr eigenes Geschäft für nicht planbar, da zu viele ex-
terne Faktoren eine Rolle spielen. Und schließlich wissen 
Viele einfach nicht, wie eine solche Planung angegangen 
wird. Da helfen wir gern weiter.

Chaos und Zufall

Ohne Pläne sind wir dem Zufall ausgeliefert und verfallen 
in ein reines Reagieren. Unser Handeln wird dabei von äu-
ßeren Kräften bestimmt. Ein Plan ändert das. Er de� niert 
das Ziel und den Weg dorthin. Das heißt: Selbst eine gro-
be Zielsetzung ist besser, als sich dem Zufall zu überlas-
sen. Denn unsere Pläne und Ziele können wir selber be-
stimmen, den Zufall und alle äußeren Kräfte nicht. 

Sicherheit und Überblick

Es geht bei der Jahresplanung also nicht um eine Punkt-
landung auf irgendeiner Kennzahl, sondern um Orientie-
rung. Der Überblick über unsere Route von der Gegenwart 
in die Zukunft, vom Ist zum Soll gibt uns Handlungssicher-
heit. Ohne Überblick wissen wir nicht, ob uns der nächs-
te Schritt dem Ziel näher bringt oder in die Irre führt. Mit 
Planung orientieren wir uns: Eine Planung berücksichtigt 
Vergangenheitswerte (woher kommen wir?), sie zeigt uns 
die aktuelle Position (wo stehen wir jetzt?) und die Rich-
tung zum Ziel (wo wollen wir hin?).

Bevor nun Planwerte für Kennzahlen festgelegt werden, 
lohnt noch ein Blick aus der Vogelperspektive: Welche Pro-
bleme löst mein Unternehmen für die Kunden? Wo liegen 
die Stärken des Unternehmens? Diese Fragen nach dem 
Bedarf und den Potentialen dienen auch der Orientierung 
und Ausrichtung. Sie können diese Fragen zu einem Leit-
bild Ihres Unternehmens ausbauen, unsere Kanzlei ist Ih-
nen dabei gern behil� ich. Für die Jahresplanung reicht es 
aber vorläu� g, den Kernnutzen des Unternehmens stich-
wortartig festzuhalten.

Ihre persönlichen Ziele

Bis hierher ist der Ablauf gleich. Und sicher haben Sie be-
merkt, dass weder die Branche, noch individuelle Ziele 
bisher eine Rolle gespielt haben. Diese individuelle Pers-
pektive kommt jetzt ins Spiel: 

Die meisten Unternehmer haben ein gutes Bauchgefühl 
für den Ablauf ihres Geschäftsjahres, realistische Um-
satzziele und die wichtigsten Kostenfaktoren. Bei einer 
Planung wird dies schriftlich � xiert und detaillierter auf-
geschlüsselt – angepasst an Ihr Unternehmen und an Ihre 
persönlichen Ziele. Der mächtigste E� ekt dieser Planung 
ist, dass Sie den Zufall – „Schauen wir mal, was das Jahr 
bringt“ – mit einer Schätzung, einem gezielten Irrtum er-
setzen. Irrtümer lassen sich nämlich korrigieren.

Als Ihr Steuerberater können wir Sie dabei beraten. Sei 
es, dass wir die Werte aus abgeschlossenen Jahren auf 
wiederkehrende Muster untersuchen oder unsere Erfah-
rungen aus der Beratung vergleichbarer Unternehmen 
ein� ießen lassen oder Ihnen helfen, die erfolgsrelevanten 
Kennzahlen herauszuarbeiten.

Übrigens: Das Gespräch zwischen Unternehmer und 
Berater ist innerhalb einer Stunde erledigt. Im An-
schluss rechnen wir für Sie und stellen Ihnen laufend 
aktuelle Informationen bereit. 

Gezielter irren

Fortsetzung nächste Seite
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Wie eine Jahresplanung 
Ihnen hilft, Ziele zu erreichen
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Milliarden für die E-Mobilität 
Förderung mitnehmen und schlaue Datenverarbeitung

Frische Brise  
ins Meeting

Gemeinsam anders besser machen
Design-Thinking

Einkommensteuererklärung
außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Natur

Wenn Sie globale Ziele wie den Jahresumsatz geplant 
haben, ergeben sich daraus auch die unterjährigen Teil-
schritte, die Ihnen bei der Überwachung und Orientie-
rung helfen. Je nach Art und Branche Ihres Unternehmens 
wissen Sie so, dass Sie beispielsweise nach dem ersten 
Quartal ein Viertel des Jahresziels oder nach Ihrer Haupt-
saison etwa 70 Prozent Ihres Jahresziels erreicht haben 
sollten. Auch hierbei können vergangene Geschäftsjahre 
wichtige Aufschlüsse o� enbaren.

Bei einer signi� kanten Abweichung von den Planwerten, 
können Sie entweder auf ein Wunder ho� en oder Ge-
genmaßnahmen ergreifen. Auch hier ist Ihre Planung 
eine Hilfe. Sie zeigt Ihnen die größten Kostenpotentiale 
und so den Weg für Einsparungen oder den Bedarf an 
Finanzierung.

Persönliche Unterstützung 

Als Kanzlei sorgen wir dafür, dass Ihnen der Überblick 
nicht abhanden kommt. Neben der auf Monatsbasis auf-

geschlüsselten Jahresplanung erhalten Sie unterjährig 
regelmäßig aktuelle Zahlen: Unsere so genannte 1Blick-
BWA stellt Ihnen auf zwei Seiten optisch ansprechend alle 
wichtigen Kennzahlen gra� sch dar. Eine reguläre BWA für 
alle buchhalterischen Details gibts es selbstverständlich 
zusätzlich dazu. Und mit unserem regelmäßigen Control-
ling-Report haben Sie den Überblick über Ihre individuell 
ausgewählten Kennzahlen und Kostenstellen.

Bleibt noch die Frage, wann eine Jahresplanung ange-
gangen werden sollte. Für unsere Kanzlei warten wir stets 
das Ende des Geschäftsjahres ab, um eine zuverlässige 
Planung aufzustellen. Wenn Sie aber erstmalig eine Jah-
resplanung erwägen, ist jeder Zeitpunkt geeignet. Der 
Anfang wäre ein Gespräch. Und vielleicht können wir 
Sie überzeugen, dass eine Prognose nicht schwierig sein 
muss, selbst wenn sie Ihre eigene Zukunft betri� t.

  alt consulting

Fortsetzung "Gezielter irren"

Sehr v� ehrte Mandanten und Geschäfts� eunde, 
wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, was wir insbesondere 
unseren geschätzten Kunden zu verdanken haben. Das Bewährte zu erhal-
ten und das Neue zu versuchen – darin sehen wir den Erfolg unserer bis-
herigen Zusammenarbeit, die wir sehr wertschätzen. Die digitale Transfor-
mation wird uns zusammen auch im Jahr 2019 begleiten und erö� net im 
Bereich der Prozesse des Rechnungswesens vielfach Erleichterungen für 
Ihre internen Abläufe. Gerne sind wir an Ihrer Seite, wenn es um Planung 
und Umsetzung geht! 

Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Vorhaben für das kommende Jahr gut gelin-
gen und dass Sie Zeit � nden für die Dinge, die Ihnen wichtig sind.

Auf gute Zusammen� beit in 2019! 
W�  � euen uns!
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